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A U f g A B e n  D e s  H e r s t e L L e r s
teil  5:  schweißen von Aluminium

I n f o r M At I o n

W i e  kö n n e n  W i r  S i e  u n t e r S t ü t z e n ?
Die sLVen haben ihre Kompetenz im Bereich des Metall- und 
stahlbaus. Unsere geschäftsbereiche Aus- und Weiterbildung 
sowie Dienstleistungen bieten Ihnen dazu folgendes Leis-
tungsspektrum an:

Wir qualifizieren Ihr Personal im Bereich schweißtechnik z. B. zum
a)  schweißfachingenieur/-techniker oder -fachmann nach 

richtlinie DVs®-IIW 1170
b)  schweißaufsichtspersonal „schweißen von Aluminium“ 

nach richtlinie DVs®-eWf 1179
c) schweißkonstrukteur nach richtlinie DVs® 1181
d) schweißer mit Prüfungen nach en Iso 9606-2
e) Bediener mit Prüfungen nach en 1418 (en Iso 14732)

Alle Verfahrensprüfungen für schweißprozesse werden durch 
unsere er fahrenen Inspektoren begleitet und die Proben in un-
serem Prüflabor ausgewertet.

Die Dokumente (WPQr) können Bestandteil der werkseigenen 
Produktionskontrolle werden.

es besteht auch die Möglichkeit, die Bediener- und schweißer-
prüfungen sowie die Verfahrensprüfungen gleichzeitig mit für 
den Anwendungsbereich der Druckgeräterichtlinie zu nutzen.

Des Weiteren haben sie die Möglichkeit, Ihre Brennschneid-
anlagen auf ihre funktionsfähigkeit hin regelmäßig von uns 
überprüfen zu lassen. 

Wir führen auf der grundlage des DVs-Merkblattes 0700 die 
Anerkennungen ihrer schweißaufsichtsperson(en) durch, da-
mit diese berechtigt sind, schweißer und(oder Bedienerprü-
fungen für betriebseigenes Personal durchzuführen.

Wir bewerten die technischen und personellen Voraussetzun-
gen in Verbindung mit einer nur auf den speziellen Prozess 
„schweißen“ abgestimmten werkseigenen Produktionskontrolle.
Wenn die Anforderungen erfüllt sind, stellen wir das schweiß-
zertifikat aus. 
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•  schweißen muss in Abhängigkeit der Ausführungsklasse in überein-
stimmung mit en Iso 3834 wie folgt durchgeführt werden:

 − eXc1: en Iso 3834-4 „elementare Qualitätsanforderungen“
 − eXc2: en Iso 3834-3 „standard-Qualitätsanforderungen“
 − eXc3 und eXc4: en Iso 3834-2 „Umfassende Qualitätsanforderungen“ 

• gültige Bescheinigungen müssen vorliegen für:
 − schweißerprüfungen nach en Iso 9606-2
 − Bedienerprüfungen nach en 1418 (zukünftig en Iso 14732)

Wenn schweißer Hohlprofilanschlüssen herstellen müssen, müssen 
diese schweißer durch eine spezielle Prüfung an einem rohrknoten-
anschluss, wie in der en 1090-3 dargestellt, qualifiziert werden. 

• Qualifizierte schweißanweisungen (WPsen) müssen vorliegen. für 
die Prozesse 131, 141 und 15 erfolgt die Qualifikation der WPsen wie 
folgt: 

Beim Anwendung der en Iso 15613 oder en Iso 15614-2 sind die 
folgenden Bedingungen einzuhalten:

 − stumpfnähte qualifizieren keine Kehlnähte
 − für die Qualifizierung von Kehlnähten muss die Verfahrensprüfung 
nach Anhang c (normativ) der en 1090-3 erfolgen

 

• für das Bolzenschweißen gilt en Iso 14555

• sofern eine vollständige Wärmenachbehandlung geschweißter 
Bauteile gefordert wird, muss dieser einfluss im rahmen einer Ver-
fahrensprüfung nach en Iso 15614-2 nachgewiesen werden

• er forderliche Qualifikation der schweißaufsichtpersonen:

Wa S  i S t  b e i m  S c h W e i S S e n  u.  a .  z u  b e ac h t e n ? Wa S  i S t  u.  a .  b e i m  S c h W e i S S e n  z u  b e ac h t e n ?

S c h W e i S S e n  v o n  a lu m i n i u m  ·  w w w.gsi-s lv.de

h i n t e r g r u n d

für Bauprodukte gilt seit dem 01.07.2013 die Verordnung (eU) 
nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung). Das nach der Baupro-
duktenrichtlinie 89/106/eWg bislang angewendete „Konformi-
tätsbescheinigungsverfahren“ wurde damit durch das Verfahren 
zur „Bewertung und überprüfung der Leistungsbeständigkeit “ 
abgelöst. 

Dieses neue Verfahren stellt sicher, dass die Produkte aus der lau-
fenden Produktion jeweils die in der Leistungserklärung angege-
benen Leistungsmerkmale aufweisen. 

für Hersteller von „tragenden stahl- und Aluminiumbauteilen 
und Bausätzen“ nach en 1090-1 bedeutet dies, dass sie ab dem 
01.07.2013 nur noch Leistungserklärungen auf grundlage der 
Verordnung (eU) nr. 305/2011 ausstellen dürfen. 

a k t u e l l e  S i t u at i o n

grundlage für das Ausstellen der Leistungserklärung ist eine 
funktionierende und zertifizierte werkseigene Produktionskont-
rolle (WPK).
nach en 1090-1 umfasst die WPK u. a. auch die Leistungsmerk-
male „tragfähigkeit und ermüdung“. Das schweißen kann diese 
beiden Merkmale beeinflussen. Daher ist nach en 1090-1 immer 
der nachweis zu erbringen, dass die Herstellung nach der Bauteil-
spezifikation und nach en 1090-3 erfolgte.
so muss beim schweißen unter anderem sichergestellt sein, dass 
die er forderlichen nahtlängen und -dicken / einbrandtiefen eben-
so eingehalten werden wie die zulässigen, in en 1090-3 aufge-
führten grenzwerte nach en Iso 10042. Des Weiteren sind zum 
Beispiel die Anforderungen, die bei der Ausführung an bestimmte 
Kerbfälle gestellt werden, ebenfalls einzuhalten.
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(b
) Art des Schweißzusatzes (c)

3103
4043A, 4047A (1)

5056A, 5356 / 5356A, 5556A 
/ 5556B, 5183 / 5183A

nenndicke Basiswerkstoff

t ≤ 12 (a) t > 12 t ≤ 12 (a) t >12

EXC 2 3xxx, 5xxx sfM st sfM st

andere st

EXC 3 3xxx, 5xxx st st st sfI

andere sfI sfI

EXC 4 alle sfI

Hinweis:  für erlaubte und empfohlene Kombinationen von Basiswerkstoff 
und schweißzusatz ist en 1999-1-1, tab. 3.6 anzuwenden. 

a) endplatten bis zu 25 mm Dicke
b) Basiswerkstoffe nach en 1999-1-1, Pkt. 3 ff. 
c) schweißzusätze nach en Iso 18237 

1)  4047A wird speziell verwendet, um risse im schweißgut zu vermeiden. 
In den meisten anderen fällen ist 4043A vorzuziehen.

methoden zur Qualifizierung eXc 
2

eXc 
3

eXc 
4

schweißverfahrensprüfung en Iso 15614-2 X X X

Vorgezogene Arbeitsprüfung en Iso 15613 X X X

standardschweißverfahren en Iso 15612 X – –

X   zulässig,    –   nicht zulässig


